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STELLENAUSSCHREIBUNG - GEMEINDEVERWALTUNG 
 
 

Die Ausschreibung ist geschlechtsneutral und richtet sich in gleicher Weise an männliche und weibliche Bewerber(innen). 
 
Die Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen schreibt die Stelle eines Gemeindevertragsbediensteten mit 
Vollbeschäftigung (40 Std./Woche) als Angestellter in der Gemeindeverwaltung voraussichtlich ab Juli 2019 aus. 
Das Dienstverhältnis unterliegt den Bestimmungen des Steiermärkischen Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetzes LGBl.Nr. 160/1962 idgF. und unter Bedachtnahme des Landesgleich-
behandlungsgesetzes 2004 idgF. 
 
Beschreibung des Dienstpostens: 
ð Allgemeine Verwaltungstätigkeiten (einschließlich Parteienverkehr und Außendienste). 
ð Abwicklung von übertragenen Projekten im Bereich der marktbestimmten Betriebe 
ð Aus dienstlichen Gründen sind auch abweichende Dienstzeiten möglich 
ð Entlohnung erfolgt gem. Entlohnungsschema des Stmk. Gemeindevertragsbedienstetengesetzes je nach 

beruflicher Qualifikation und Erfahrung sowie anrechenbarer Vordienstzeiten 
ð Innerhalb der im Dienstvertrag festzulegenden Frist ist die für die jeweils entsprechende Einstufung 

notwendige Dienstprüfung erfolgreich abzulegen 
 

Qualifiziertes Anstellungserfordernis:  
Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule (HTL od. Gleichwertiges) mit Berufserfahrung 
 
Grundsätzliche Anstellungserfordernisse: 
• Volle Handlungsfähigkeit, Unbescholtenheit und einwandfreies Vorleben 
• Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Freude an der Arbeit mit Menschen, hohe Belastbarkeit, unternehmerisches Denken und 

Verantwortungsbewusstsein, besondere Genauigkeit sowie Diskretion 
• Österreichische bzw. EU-Staatsbürgerschaft 
• Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 
• Leistungsbereitschaft und Bereitschaft zur Weiterbildung 
• Praxis in der Privatwirtschaft 
 
Zusätzlich erwünschte Qualifikationsmerkmale: 
Adobe InDesign/Lightroom/Photoshop, Erfahrung im Projektmanagement,  
Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen wäre vorteilhaft 
 
Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss eines handgeschriebenen Lebenslaufes, eines Fotos und von 
Zeugnisabschriften bis spätestens am 31. Mai 2019 an das Marktgemeindeamt Heiligenkreuz am Waasen, AL 
Ing. Patrick Pichler zu richten. Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. 
 

Die Bewerber werden zu einem Vorstellungsgespräch und Aufnahmetest eingeladen.  
         Der Bürgermeister: Franz Platzer 
 
 

Marktgemeindeamt:   Marktplatz 2, 8081 Heiligenkreuz am Waasen,  Tel.: 03134/2221-0, Fax: 03134/2221-16 
Parteienverkehr: Montag – Freitag 8-12 Uhr, Dienstag zusätzlich 14 – 19 Uhr 

Homepage:www.heiligenkreuz-waasen.gv.at  E-mail:gde@heiligenkreuz-waasen.gv.at App:”Daheim–die Service App” 
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HEIZKOSTENZUSCHUSS - Land Steiermark 
 

Der	  Heizkostenzuschuss	   kann	   vom	   1.	  Oktober	   2021	   bis	   04.	   Feber	   2022	   im	  Marktgemeindeamt	   per	   „Online-‐
Zugang“	  beantragt	  werden.	  Die	  Höhe	  des	  Zuschusses	  beträgt	  für	  alle	  Heizungsanlagen	  €	  120,-‐-‐.	  	  
Anspruchsberechtigt	  sind	  alle	  Personen,	  die	  seit	  dem	  01.09.2021	  ihren	  Hauptwohnsitz	  in	  der	  Steiermark	  haben	  
und	   deren	   Haushaltseinkommen	   die	   nachfolgenden	   Grenzen	   nicht	   übersteigt	   (laufende	  
Lohnsteuerbemessungsgrundlage	  minus	  Lohnsteuer	  des	  aktuellen	  Lohnzettels	  mal	  14,	  dividiert	  durch	  12):	  	  

• für	  Ein-‐Personen-‐Haushalte	  €	  1.328,-‐	  	  
• für	  Ehepaare	  bzw.	  Haushaltsgemeinschaften	  €	  1.992,-‐	  
• für	  jedes	  Familienbeihilfen	  beziehende	  im	  Haushalt	  lebende	  Kind	  	  	  €	  399,-‐.	  	  

Zum	   Haushaltseinkommen	   zählen	   u.a.	   Kinderbetreuungsgeld,	   Bildungskarenzgeld,	   Studien-‐,	   Familien-‐,	   und	  
Kindergartenbeihilfe,	   Unterhaltszahlungen	   für	   geschiedene	   Ehegatten,	   Alimentationszahlungen	   und	   die	  
Lehrlingsentschädigung	  
Personen,	   die	   Wohnungsunterstützung	   vom	   Land	   Steiermark	   beziehen,	   können	   keinen	   Antrag	   auf	  
Heizkostenzuschuss	  stellen.	  	  
Zur	  Antragstellung	  sind	  der	   IBAN	  für	  die	  Überweisung	  und	  alle	  Einkommensnachweise	  (von	  allen	   im	  Haushalt	  
lebenden	   Personen)	   mitzubringen:	   Letzter	   Pensionsabschnitt	   bzw.	   Einkommensnachweis	   (nicht	   älter	   als	   6	  
Monate),	   bei	   minderjährigen	   Kindern	   den	   Nachweis	   über	   den	   Bezug	   der	   Familienbeihilfe,	   erhaltene	  
Alimentationszahlungen	  und	  über	  alle	  sonstigen	  Einkünfte…	  
	  
 

IN KÜRZE INFORMIERT 
 
Küchenhilfe für den Abendesssensdienst gesucht – 5 Tage in der Woche – Di – Sa von 17:30 – 19:30 Uhr – 
Bei Interesse bitte melden: Haus-der-Stille – 03135/82625 – info@haus-der-stille.at  
Markttag, Erntedanksonntag am 10. Okt.2021 findet mit Einschränkungen statt – Quasimarkt mit 
Marktständen der gewerblichen Marktfiranten sowie Erntedanksonntag – Gewerbeausstellung mit 
Kinderanimationen entfällt infolge der Covid-19-Auflagen 
ÖKB-Bezirksmeisterschaft im Asphaltstocksport: 23.10.2021 – Kittenbach – Stocksportanlage Pirching/Tr.  
Strauchschnittabfuhr – Herbsttermin: am Dienstag, 02.11.2021 und in den darauffolgenden Tagen 
Stiefingtaler Perchtenlauf 2021 abgesagt  - Covid-19-Einschränkungen können nicht erfüllt werden 
Auszahlung Jagdpacht & Grünlandförderung - bis 29.10.2021 zu den Parteienverkehrszeiten 
 
 

ENGLISCHKURS für alle Interessierten 
 

English for You and You (A2-B1) 
 
Ein kommunikativer Kurs für TeilnehmerInnen mit Vorkenntnissen. Auf unterhaltsame Weise werden 

Wortschatz und Grammatik sowie Hörverstehen und Sprechen gefestigt und  erweitert. 

Dauer: 8 Mal  je 90 Minuten / Beginn: Dienstag, 12.10.2021, 18.00 / Kursort: Mittelschule Heiligenkreuz/W.  

Kursbeitrag: € 95.- / Min. TZ: 8/ Max. TZ: 18 /  

Telefonische Anmeldung abends; Mag. Dr. Manfred Jungwirth: 0699/81421822 
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This conversation course will offer traditional and creative ways to make real-life conver-
sation easier. In a relaxed atmosphere a wide range of topics from travelling to literature 

may trigger spirited discussions bridging the gap between the classroom and the real world.

DAuer: 8 Mal  je 75 Minuten
BeGinn: Dienstag, 12.10.2021, 19.35 / Kursort: Mittelschule Heiligenkreuz/W. 
KurSBeitrAG: € 86.- / Min. TZ: 6/ Max. TZ: 12 / 
Telefonische Anmeldung abends; Mag. Dr. Manfred Jungwirth: 0699/81421822

Ein kommunikativer Kurs für TeilnehmerInnen mit Vorkenntnissen. Auf unterhaltsame 
Weise werden Wortschatz und Grammatik sowie Hörverstehen und Sprechen gefestigt 

und  erweitert.

Dauer: 8 Mal  je 90 Minuten 
Beginn: Dienstag, 12.10.2021, 18.00 / Kursort: Mittelschule Heiligenkreuz/W. 
KursBeitrag: € 95.- / Min. TZ: 8/ Max. TZ: 18 / 
Telefonische Anmeldung abends; Mag. Dr. Manfred Jungwirth: 0699/81421822

english for You and You (A2-B1)

english Conversation 4 You and You (B1-B2)

JAGDPACHTENTGELT - GRÜNLANDFÖRDERUNG - Auszahlung ! 
 

JAGDPACHTENTGELT:  
Das Jagdpachtentgelt für das Jagdjahr 2021/2022 wird ab 20.09.2021 bis einschließlich 29.10.2021 zu den 
Parteienverkehrszeiten (im Erdgeschoß - Bürgerservice) an die Grundbesitzer ausbezahlt.  
Die Sätze betragen für die Gemeindejagd:  

Felgitsch € 3,49 je ha / Heiligenkreuz/W. € 3,37 je ha / Sankt Ulrich/W. € 3,50 je ha 
Bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeholte Jagdpachtbeträge verfallen auf Grund der gesetzlichen Lage zugunsten 
der Gemeindekasse. 
 
Auszahlung GRÜNLANDFÖRDERUNG – nur für bewirtschaftete Grünlandflächen im Gemeindegebiet! 
In Anerkennung der Grünlandpflege in der Marktgemeinde wird für das Jahr 2021 wieder eine 
Grünlandförderung in Höhe von nunmehr € 40,- je Hektar bewirtschafteter Dauer-Wiese oder Streuobstwiese 
gewährt. Die Auszahlung erfolgt ab 0,5 ha Fläche in der Gemeinde. Wechselgrünland ist von der Förderung 
ausgenommen! 
Die Auszahlung erfolgt an jene Bewirtschafter, die  
a.) eine AMA Förderung (Mehrfachantrag) für die darin angeführten Flächen beantragt haben, jedoch 
„ausschließlich“ innerhalb des Gemeindegebietes mit der Nutzungsart „G“: Streuobst-, Mäh- u. Dauerwiesen 
usw. bewirtschaftet werden 
Für jene, die keinen Mehrfachantrag vorlegen können, dient  
b.) ein Pachtvertrag oder eine Nutzungsvereinbarung oder 
c.) eine schriftliche Erklärung, über die Eigenbewirtschaftung ab 0,50 ha.  
Die Auszahlung erfolgt zu den Parteienverkehrszeiten bis einschließlich 29.10.2021.   
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Erwachsenenkurse 

FLIB 2021 
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Kinder- und Jugendkurse 

2021/ 2022 
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Kinder- und Jugendkurse 
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 Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima– 
und Energiefonds gefördert und im   

Rahmen des Programmes „Klimawandel-
Anpassungs-Modellregion“ durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradies für Tiere - Sträucher und Heckenstreifen schaffen wichtigen Lebensraum 

Hecken beherbergen eine Vielzahl an Insekten, darunter viele Nützlinge. Diese wandern weit in Feld und 
Garten hinein und bekämpfen Schädlinge. Weißdorn, Schlehdorn und andere Dornengewächse bilden eine 
dichte Verzweigung. Die langen Dornen bieten sichere Brutplätze für Vögel. Ameisenhügel finden sich überall 
dort, wo nicht gemäht wird. Kleintiere, Wildbienen und Schmetterlinge leben in der Hecke. Heckenstreifen 
vernetzen Biotope miteinander und bilden „Wanderwege“ für Tiere. 

Die Hecken trotzen der Erderhitzung und sorgen für einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Die Sträucher 
speichern CO2, das Laub fällt ab und ist ein natürlicher Dünger für die angrenzenden Felder und Gärten. Die 
Hecken schützen vor den Auswirkungen der Klimakrise. Wind und Wasser tragen den Boden nicht ab, die 
Felder und Gärten trocknen nicht so schnell aus. Wertvoller Humus bleibt auf den Feldern. 

In den Jahren 2019 und 2020 startete die Region Stiefingtal eine Obstbaum-Pflanzaktion. Heuer kann jeder 
Gemeindebürger der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen Sträucher zu einem Preis von 3 € je Stück 
bestellen. 

  

Nähere Informationen & Kontakt: 

Leibnitz und Südoststeiermark 

Dipl. Ing. (FH) Isabella Kolb-Stögerer 
+43 664 25 28 595 
isabella.kolb@reiterer-scherling.at 
www.klarstiefingtal.at 

 STRAUCH- 
 PFLANZAKTION 

© KLAR! Stiefingtal 

Wir bitten Sie, umseitigen Bestellschein auszufüllen und bis 
08.10.2021 an die Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen zu 
senden (Post, E-Mail oder persönlich). 

Im Herbst wird es einen Infoabend zum fachgerechten Setzen der 
Sträucher geben. Die Baumausgabe erfolgt im November 2021. 
Ort und Datum werden noch bekanntgegeben.  

  

 FÜR KLEINTIERE, INSEKTEN UND VÖGEL 



 

 Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima– 
und Energiefonds gefördert und im   

Rahmen des Programmes „Klimawandel-
Anpassungs-Modellregion“ durchgeführt.  

 

 

 

Name: 

Adresse: 

Telefon: 

Ort, Datum: 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, den bestellten Strauch im Gemeindegebiet von 
Heiligenkreuz am Waasen zu pflanzen: 

 

Unterschrift: …………………………………………………………………………….. 

Bestellliste: Sträucher für Kleintiere, Insekten und Vögel 

Größe: 50 – 80 cm 
Stück: 

Apfelrose  

Feldahorn  

Gemeine Heckenkirsche  

Hundsrose  

Kornelkirsche  

Kreuzdorn  

Pfaffenkäppchen  

Roter Hartriegel  

Sanddorn  

Schlehdorn  

Traubenkirsche  

Weißdorn  


